Schriftliche Prüfung vom 16. Juli 2007

Recht der beruflichen Vorsorge

Sachverhalt

Peter Hongler, geb. 1948, war seit 1970 als Lehrer in der Gemeinde Wobmatt tätig und dort bei der Pensionskasse des Kantons vorsorgeversichert. Am 8. Februar 1995 erlitt er einen schweren Autounfall mit bleibenden cerebralen Störungen wie insbesondere Teilleistungs- und Konzentrationsschwäche. Nach erfolgreicher Umschulung nahm Peter Hongler im Januar 1997 eine Tätigkeit als Verkaufsleiter bei der Firma Kunz AG an. Das Vorsorgewerk der Firma Kunz AG, das die Risiken Alter, Tod und Invalidität bei der Bâloise versichert hat, gewährt den Arbeitnehmern der Firma auch Leistungen im Bedarfsfall bei Alter, Tod und Invalidität sowie Arbeitslosigkeit. Bei der Aufnahme ins Vorsorgewerk wurde ein Gesundheitsvorbehalt, lautend auf „Teilleistungs- und Konzentrationsschwäche“, angebracht.

Die Arbeit als Verkaufsleiter erfüllte Peter Hongler mit grosser Befriedigung und wurde von ihm trotz gelegentlichen Kopfschmerzen bei Wetterumbruch und regelmässigem Gedächtnistraining gut und in vollem Umfang bewältigt. Im April 1998 kaufte er sich eine 4-Zimmer-Eigentumswohnung, in der er zwei Zimmer als Wohnbereich und zwei als Büroraum benutzt, und liess sich Fr. 120'000.-, einen Fünftel seines Freizügigkeitsguthabens, als Vorbezug auszahlen.

Anlässlich des am 1. Januar 1998 in Kraft getretenen revidierten Reglements des Vorsorgewerks wurde beschlossen (es handelt sich nicht um eine Reglementsänderung im Hinblick auf Unterdeckung), dass 

§ 11  ...invalid ist, wer aus gesundheitlichen Gründen seinen bisherigen Dienst in der Firma Kunz AG nicht mehr versehen und auch keine andere den beruflichen und sozialen Umständen entsprechende Tätigkeit ausüben kann.

§23  1 Der Vorbezug ist für Wohneigentum auf einen Sechstel des Freizügigkeitsguthabens beschränkt.

2 Anspruch auf einen Vorbezug für Wohneigentum können versicherte Personen erheben, die im Zeitpunkt der Gesuchsstellung gesund und arbeitsfähig sind.

§ 38  Anspruch auf freie Mittel entsteht bei

· Teil- und Gesamtliquidation

· Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber, sofern das Altersguthaben fünf Mal dem oberen Grenzbetrag entspricht

· Teilung der Freizügigkeitsleistung im Scheidungsfall

Bei einer ärztlichen Routinekontrolle wurde anhand der Messungen der Hirnleistungen festgestellt, dass sich eine plötzliche Verschlechterung eingestellt hat. Erschüttert über diese Nachricht teilt er dies der Firma Kunz AG mit, welche ihm unter Androhung einer Änderungskündigung (Kündigung seitens des Arbeitgebers, wenn Herr Hongler einer Lohnreduktion nicht zustimmt) zuredete, seine Stelle per 1. September 2000 zu kündigen. Er beantragte zusammen mit seiner am 15. Juni 2000 erklärten Kündigung die Barauszahlung, weil er sich selbständig zu machen gedachte und belegte dies mit einem Handelsregisterauszug seiner neu gegründeten Firma.

Am 15. September 2000 erleidet Peter Hongler cerebrale Ausfälle, die ihm seither die Ausübung jeglicher Erwerbstätigkeit verunmöglichen.

Peter Hongler reagiert schnell und will die noch nicht an ihn ausgerichtete Barauszahlung rückgängig machen und beantragt stattdessen sowohl beim Vorsorgewerk der Firma Kunz AG als auch bei dem der Gemeinde Wobmatt eine volle Invalidenrente.

Fragen

1. a)
Welche Rechtsnatur hat das Vorsorgewerk, dem Peter Hongler als Verkaufsleiter angehörte?

b)
Welche Unterschiede punkto Struktur und Rechtsnatur gibt es zwischen dem Vorsorgewerk der Firma Kunz AG und dem der Lehrer von Wobmatt?

2.
Wie muss die Reglementsbestimmung des Vorsorgewerks, dem Peter Hongler als Lehrer angeschlossen war, wohl lauten (formulieren Sie den Reglementstext : nur 1 Satz), nachdem nach dem Autounfall am 8. Februar 1995 keine Invalidenrente ausgerichtet wurde, obwohl das Regelement in dem im Jahr 1995 geltenden § 11 festlegte, dass eine bleibende Arbeitsunfähigkeit zum Anspruch auf eine Invalidenrente führe.

3.
Welches Organ ist in eigener abschliessender Kompetenz für die Änderung des Vorsorgereglements zuständig, wer für die Statuten des Vorsorgewerks

a) beim Vorsorgewerk, dem die Gemeinde Wobmatt angehört

b) beim Vorsorgewerk der Firma Kunz  AG?

c) Welche Einflussmöglichkeiten hat eine versicherte Person im Zusammenhang mit Reglements- oder Statutenänderungen?

4.
a)
Das Vorsorgewerk der Firma Kunz AG richtet die Barauszahlung gemäss ursprünglichem Antrag und entgegen des nachträglich erklärten Willens von Peter Hongler aus. Zu recht?


b)
Es zieht von der Barauszahlung Fr. 20'000.- des im April 1998 auf Grund des § 23 des Reglements (Fassung 1.1.1998) zu viel ausgerichteten Vorbezugs ab. Zu recht? Welche Rechtsnatur haben die „Barauszahlung“ und der „Vorbezug für Wohneigentum“?

5.
Auf das Begehren um Auszahlung einer Invalidenrente entgegnet die Vorsorgeeinrichtung Peter Hongler, dass er keinen Rentenanspruch gegenüber der Bâloise habe, sondern gegebenenfalls das Vorsorgewerk der Gemeinde Wobmatt leistungspflichtig wäre. Stimmen diese Argumente?

6.
a)
Peter Hongler macht Anspruch auf freie Mittel geltend, die ihm mit der Begründung verweigert werden, dass er gekündigt habe. Hat er Anspruch auf freie Mittel?


b)
Was sind freie Mittel und wie setzen sie sich zusammen?
7.
Wie setzt sich die Freizügigkeitsleistung, die Peter Hongler im Januar 1997 mitgegeben wurde, als er seine Tätigkeit beim neuen Arbeitgeber aufnahm, zusammen resp. wie wurde sie berechnet?

8.
Mit dem Begehren auf Ausrichtung einer Invalidenrente verlangt Peter Hongler beim Vorsorgewerk der Firma Kunz AG seinen für die vorzeitige Pensionierung getätigten Einkauf zurück? Muss dieser zurückerstattet werden?

9.
Welches Gericht ist zuständig, wenn Peter Hongler seine Invalidenrente einklagen will und gleichzeitig den vom Stiftungsrat abgelehnten Zustupf (für den Bedarfsfall) aus dem Vorsorgewerk der Firma Kunz AG geltend machen will?   
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